
                                                        Seite: 1/3

Beschlussvorlage
Gemeinde Bobitz

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV09/2020-1380
öffentlich

15.09.2020
Bürgermeisterin

Beschluss zu Maßnahmen für Verkehrsberuhigung in Groß Krankow
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 30.09.2020 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beauftragt das Amt mit der Umsetzung der erforderlichen Schritte, um Am 
Hofteich, Katerstieg und im Alten Schulweg in Groß Krankow eine Tempo-30-Beschilderung zu 
realisieren. Die Standorte werden in Absprache mit der AG Verkehr festgelegt.
Ferner wird das Amt beauftragt, eine Lösung zu finden, um den Bereich der Doppelkurve Lange 
Straße für Linksabbieger zu entschärfen. Ein Spiegel oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung sind hier 
vorzusehen.

Sachverhalt:
Ein Ergebnis der Arbeitsgruppe Verkehrsberuhigung ist die Feststellung, dass der Verkehr Am 
Hofteich, Katerstieg und im Alten Schulweg in Groß Krankow teilweise deutlich zu schnell das 
Wohngebiet durchfährt. Um Autofahrer zu einer deutlich reduzierten Geschwindigkeit zu bewegen 
erscheinen im ersten Schritt Hinweisschilder als geeignetes Mittel. Ggf. sind diese durch einen Zusatz, 
der auf spielende Kinder hinweist, zu ergänzen.

Die Kurve in der Langen Straße ist zudem für Linksabbieger in den Alten Schulweg nicht 
ungefährlich und als Problemstelle identifiziert worden.

Auf dem Luftbild anbei sind mögliche Standorte für Tempo-30-Schilder (gelber Punkt), ein 
Standortvorschlag für den Spiegel (roter Punkt) sowie der Bereich für Tempo 30 in Groß Krankow 
(blaue Linie) markiert.
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Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V


